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handhmg. 
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22. Juli 1953 (Anlage 473) abgegebene gutachtliche 
Stellungnahme ist in der anliegenden Fassung des 
Entwurfs berücksichtigt. 

(gez.) Dr. Ehard, 
Bayerischer; Ministerpräsident 
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Entwurf eines Gese~es 
iiher die Erhebung von Steuern durch Kirchen, 
Religfons- und weltanscliauliche Gemeinschaften 

(Kirchensteuergesetz) 

1. Te i 1 : Besteuerungs i· echt 

Art. J 

(1) Kirchen und :Religionsgemeinschaften sowie 
weltanschauliche Gemeinschaften, die. Körperschaf
ten des öffenilichen Rechts sind, können zur Deckung 
ihres Personal- nnd Sachbedarfs Stenern (Kirchen
stellern) erheben. 

(2) Die Kirchensteuern werden als Umlagen 
nach dem Mailstab der veranlagten Einkommen
steuer (Kircheneinkommensteuer) und der Lohn
steuer (Kirchenlohnsteuer) sowie in Form von Kirch~ 
gelcl erhoben. Daneben können die in Abs. 1 ge
nannten Gemeinschaften Kirchensteuern als Uin
lagen nach dem MaRstah der GrundsteuermeR
beträge (Kirchei1grunclsteuer) auf Grund eigener 
Steuerordmmgen erheben. 

Art. 2 

(1) Schuldner der Kirchensteuem sind die An
gehörigen der in Art. 1 genannten Gemeinschaften. 

(2) Der Eintritt in eine solche Gemeinschaft be
stimmt sich nach dem .Je'Neiligen Satzungsrecht der 
betreffenden Gemeinschaft. 

(3) Der Austritt bedarf zur öffentlich-rechtlichen 
und bürgerlich-rechtlichen Wirkung der mündlichen 
oder schriftlichen Erklärung bei dem Standesamt 
des · Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltsortes. 
Die schriftliche Erklärung muß. öffentlich beglaubigt 
sein; § 129 BGB. gilt entsprechend. 

Art.3 

Gläubiger der Kirchen n m 1 a g e n sind die g e - · 
m e i n s c h a f t 1 i c h e n Steuerverbände, Gläubiger 
des Kirchgeldes sind die gemeindlichen 
Steu erver bände. 

Art. 4 

(1) Gemeinschaftliche Steuerverbände sind die 
in Art. 1 genannten Gemeinschaften. Für die Ka
tholische Kirche gilt als gemeinschaftlicher Steuer
verband die Diözese. 

(2) Gemeindliche Steuerverbände sind - soweit 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes - die Kir
chengemeinden (Pfarr-, Mutter- und Tochtergemein
den), die Religionsgemeinden und die von welt
anschaulichen Gemeinschaften eingerichteten ge
'meindlichen Verbände; die Gesamtkirchengemeinden 
g·elten an Stelle der beteiligten Pfarr-, Mutter- und 
Tochtergemeinden als Steuerverbände. 

(3) Gemeinden und gemeindlichen Verbänden 
im Sinne des Abs. 2 wird die Eigenschaft einer Kör
perschaft des öffentlichen Rechts auf Antrag des 
gemeinschaftlichen Steuerverbandes durch das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ver
liehen. 



Art.5 

(i)Jeder Steuerverband muH eine Vertretung 
haben, die durch Satzung bestimmt wird. In der 
Satzung mufl folgenden Mindestforderungen genügt 
werden: · 
a) Jede Steuerverbandsvertretung muß einen Vor

sitzenden und mindestens zwei weitere Mitglie
der haben. Sie müssen sämtlich im Bereich des 
Steuerverbands wohnen und kirchensteuer
pflichtig sein. Die Mehrheit der Mitglieder ein
schließlich des Vorsitzenden muß die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. 

h) Die Beschlußfiihigkeit muß von dm· gehörigen 
Ladung der Mitglieder der Steuerverbandsver
trehmg abhängig gemacht werden. 

c) über die Beschlüsse muH fortlaufende Nieder
schrift geführt werden, die vom Vorsitzenden 
und einem weiteren Mitglied. zu unterzeichnen 
ist und die erforderlichen Feststellungen zur 
Beurteilung der Beschlußfähigkeit sowie das 
Ergebnis der Abstimmung zu enthalten hat. 

cl) Für die Entscheidung von Streitigkeiten über 
den Vollzug der Satzung muß ein· geordnetes 
Verfahren vorgesehen werden. 
(2) Die Satzungen für die gemeinschaftlichen 

Steuerverbände sind dem Staatsministerium für Un
terricht und Kultus, die Satzungen für die gemeind~ 
llclien Steuerverbände der zuständigen Regierung 
spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten vor
zulegen. Für die Änderung solcher Satzungen gilt 
diese Bestimmung entsprechend .. 

2. T e i l : K i r c h e n u m 1 a g e n 

Erster Abschnitt: 

Kircheneinkommen- tmd Kirchenlohnsteuer 

I. Allgemeine Vorschriften 

Art. 6 

(1) Umlagepflichtig sind die Angehörigen der 
in Ari.. 1 genannten Gemeinschaften, die in Bayetn 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und 
mit einem Steuerbetrag zur Einkommensteuer ver
. anlagt sii1d oder zu veranlagen wären, wenn die 
Steuer nicht durch Abzug vom Arbeitslohn zu ent
richten wäre. Von' der Umlagepflicht sind Arbeit
üehmer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent
halt in Bayern insoweit ausgenommen, als sie in 
einem anderen Land auf Grund einer gegenseitig·en 
Vereinbarung zur Umlage im Lohnabzugsverfahren 
herangezogen werden. 

(2) Umlugepflichtig sind auß.erdem clie außer
halb Bayerns wohnhaften Angehörigen der entspre
chenden Gemeinschaften unter den in Art.16 Abs. 2 
bezeichneten Voraussetzüngen. 

(3) Die Umlagepflicht besteht für clen gleichen 
Zeitraum für den die Pflicht zur Entrichtung der '· 
betreffenden Maßstabsteuer besteht. Treten ihre 
sonstigen Voraüssetzungen erst nach Beginn dieses 
Zeitraums ein oder fallen sie vor .Ablauf desselben 
weg, so beginnt oder endet die Umlagepflicht m,it 
dem Anfang des nächsten Kalendermonats. 

Art. 7 

Die Kircheneinkommen- und K.ircihenlohnsteuer 
;verden für den gleichen Zeitraum erhoben, für den 
die Maflstabsteuer erhoben wird. 

Art. 8 

(1) Die Höhe des Umlagesatzes wird von den 
beteiligten gemeinschaftlichen Steuerverbänden be
stimmt. Der Umlagesatz darf :lO v. H. nicht übersteigen. 

(2) Die Kircheneinkommen- und die Kirchen
lohnsteuer werden in einein Einheitssatz erhoben. 
Ei1iigen sich di.e beteiligten gemeinschaftlichen 
Steuerverbände nicht, so können die Staatsministe
rien für Unterricht und Kultus und der Finanzen 
auf Grund dGr Anträge der gemeinschaftlichen 
Steuerverbände den Einheitssatz bestimmen. 

II. K i r c h e n e i- n k o m m e 11 s t e n e r 

Art. 9 

(1) Gehören umlagepflichtige Eheg·at.ten, die zu
sammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, 
verschiedenen Umlage erhebende11 Gemeinschaften 
an, so wird die Umlage für jede der beteiligten Ge
meinschaften m1s der Hälfte der Ei;nkommensteuer 
erhoben. 

. (2) Gehört ein Ehegatte einer Umlage erheben
den Gemeinschaft nicht an, s0 wird die Umlage für 
den anderen Ehegatten nur ans der Hälfte der Ein
kommensteuer erhohen. 

Art. 10 

Umlagepflichtige, die zusammen zur Einkom
mensteuer veranlagt werden, sind für die Kirchen~ 

'einkommensteuer Gesamtschuldner. 

Art. 11 

Umlagepflichtige, die unbeschadet des Steuer
abzugs yom Arbeitslohn zur Einkommensteuer ver
anlagt werden, werden nach Maßgabe der veran
lagten Einkommensteuer zur Umlage aus der Ein
kommensteuer herangezogen; die nach Art. 13 ein
behaltene Kirchenlohnsteuer 'Nird auf die Umlage 
angerechnet. . 

Art. 12 

Die Umlagepflichtigen haben Vorauszahlungen 
auf die Umlagen zur veranlagten Einkommensteuer 
nach Maßgabe cler Einkommensteuer-Vorauszahlun· 
gen an deren Fälligkeitstagen zu entrichten. Die· 
Vorauszahlung·en werden auf die Umlageschnld an
gerechnet. 

III. K i r c h e n 1 o h n s t e u e i· 

Art. 13 

(1) Die Umlagen zur L~hnsteuer werden im, 
Weg des Abzugs vom Arbeitslohn erhoben. 

(2) Der Arbeitg~ber hat die Umlage für den 
umlagepflichtigen Arbeitnehmer bei jeder mit Lohn

. steuerabzug verbundenen Lohnzahlung einzuhe
. halten und mit der Lohnsteuer an das Finanzamt. 
abzuführen, an das die Lohnsteuer zu entrichten ist. 

(3) Art. 9 gilt entsprechend. 



Art. 14 

Auf die Haftung· des Arbeitgebers und die In
anspruchnahme des Arbeitnehmers für die Kirchen
lohnsteuer finden die Vorschriften des Einkoinmen
steuergesetzes über die Haftung cles Arbeitgebers 
und die Inanspruchnahme des Arbeitnehmers für 
die Lohnsteuer entsprechende Anwendung. 

Art. 15 

(1) F/ür Gemeinschaften, die in Bayern weniger 
als 25000 Mitglieder haben, gelten die Art. 13 und 14 
nicht. Es bleibt diesen Gemeinschaften überlasse11, 
ihre lohusteuerpflichtigen Mitglieder zur Umlag·e 
heranzuziehen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Gemeinschaften, für die · 
schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes die Um
lagen zur Lohnsteuer im Weg des Abzugs vom Ar
beitslohn erhoben worden sind. 

Art. 16 

(1) Arbeitgeber, in deren Betrieb die Lohn
steuerbereclrnung und die Führung des Lohnkontos 
von einer außerhalb Bayerns gelegenen Betriebs
stätte oder Dienststelle vorgeu01m11en ·werden, sind 
nicht verpflichtet, die Umlagen einzubehalten. Den 
Steuerverbänden bleibt es selbst überlassen, die bei 
solchen Arbeitgebern beschäftigten umlagepflich
tigen Arheitnehn:i.er zur Umlage heranzuziehen, so
weit diese Arbeitnehmer nicht in dem anderen Land 
auf Grund einer gegenseitigen Vereinl~arung zur 
Umlage herangezogen werden. 

(2) Arbeitgeber, in deren Betrieb die Lohn
steuerberechnung· und die Führung des Lohnkontos 
von einer innerhalb Bayerns gelegenen Betriebs
stätte oder Dienststelle vorgenommen werden, sind 
verpflichtet, die Umlag·en a.uch von solchen Arbeit
nehmern einzubehalten, die in Bayern keinen 
"\Vohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
wenn mit dem Land, in dem der betreffende Arbeit
nehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthalt haJ:, eine gegenseitige Vereinbarung; . ge
troffen ist. 

Zweiter Abschnitt: 

Kirchengrundsteuer 

Art. J7 

(1) Die in Art. 1 genannten Gemeinschaften 
werden ermächtigt, zum Zweck der Erhebung von 
Kirchengrundsteuer (Art.1 Abs. 2 S. 2) ei°gene Steuer
ordnungen zu erlassen. Diese müssen vorsehen, 
unter welchen Voraussetzungen, in w~lchem Zeit
raum und mit welchem Umlagesatz der Grund
besitz zur Entrichtung von Kirchengrundsi.euer her
anzuziehen ist. 

(2) Der Kirchengrundsteuer dürfen nur diejeni
gen Grundstücke unterworfen werden, die im Be
reich des Bayerischen Staates gelegen sind, und nur 
insoweit als ein Angehöriger der erhebenden Ge
meinschaft Eigentümer ist. 

(3) Der Umlagesatz für die Kircb.engr11ndsteuer 
darf 10 v. H. des Grundsteuermeßbetrags nicht über
steigen. 
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(4) Die Unterlagen, deren die Steuerverbände 
fiir die Besteuerung bedürfen, werden ihnen von 
den zuständigen Staats- und Gemeindebehörden zur 
Verfügung gestellt. 

(5) Die Steuerordnungen sind den Staatsmini· 
sterien für Unterricht und Kultus und der Finanzen 
spätestens 2 Monate vor dereu Inkrafttreten vor
zulegen. Für die Änderung der Steuerordnungen 
gilt diese Bestim1nung entsprechend. 

Drittei· Abschnitt: 

Verwaltung und Rechtsmittel 

A1·t. 18 

(l) Die Umlag·en werden von Jen gemeinschaft
lichen Steuerverbänden selbst verwaltet, soweit die
ses Gesetz nichts anderes bestimmt. Darüber hinaus 
überträgt das Staatsministerium der Finanzen auf 
Antrag einer umlageerhebenden Gemeinschaft die 
Verwaltung der Kircheneinkommensteuer für diese 
Gemeinscliaft den Fimp1zämtern. Eine Übertragung. 
findet iücht statt, wenn eine Gemeinschaft in Bayern 
weniger als 25 000 Mitglieder hat. 

(2) Die Verwaltung der Kirchenlohnsteuer steht, 
außer in den Fällen des Art. 15 Absatz 1 und des 
Art. 16 Absatz 1 Satz 2 den Finanzämtern zu. Die 
Erstattung der Kirchenlohnsteuer obliegt den ge
meinschaftlichen Stenel'verbänden, soweit nicht die 
Kirchenlcihnsteuer in Zusammenhang mit dem Lohri·-

. steuer-J ahresausgleich vom Arbeitgeber oder vorn. 
Finanzamt erstattet wird. 

(3) Soweit die Umlagen von den gemeinschaft
lichen Steuerverbänden selbst verwaltet ·werden, 
obliegt auf deren Ersuchen die Beitreibung· der Um
lageri.ickstäncle den Finanzämtern. 

Art.19 

(1) Auf die Kirchenumlagen finden folgende 
Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung ent
sprechende Anwendung, soweit sicl1 aus diesem Ge· 
setz nichts anderes ergibt: 

1. § 97 Abs. 1 und 2, §§ 103 und 104, §§ 106 mit 110, 
'§§ 118 mit 120, §§ 143 mit 149 der Abgaben
ordnung; 

2. die Besti~mungen des Zweiten Teils, Dritter 
Abschnitt (Rechtsmittel §§ 228 ff.), der Abgaben-
ordnung; . . 

3. die Bestimmungen über Erhebung und Beitrei
bung·(§§ 122, 123, 325 bis 373 und 381) dei: Ab-
gabenordnung; · . 

4. § 3 Abs. 1 mit 3 und 5 Nr.1 und 2, § 7 Abs.1 
mit 4, § 8 Abs.1 und 2, § 9, § 11, § 13 und § 14 
Abs.1 des Steueranpassungsgesetzes; . 

5. das Steuersäumnisgesetz; 
6. das Verwaltungszustellungsgesetz. 

(2) Soweit die Umlagen von den gemeinschaft
lichen Steuerverbänden verwaltet werden, entschei
det iiber den Einspruch (§ 259 AO.) und über die 
Beschwerde (§ 237 AO.) der die Umlage erhebende 
gemeinschaftliche Steuerverband. 
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Art. 20 

(1) Eine nachträgliche Änderung der Maßstab~ 
steuer oder des Grundsteuermeflbetrages bewirkt 
die entsprechende Änderung der nach Art. 7 oder 
nach der betreffenden Steuerordnung (Art. 17, Abs. 1) 
berechneten Umlage. 

(2) Soweit die Finanzämter die Umlagen ver- · 
walten, sind sie auch zur Stundung (§ 127 AO.) der 
Umlagen zuständig:' Sie darf jedoch nur im An
schluß an die Stundung der Maßst.absteuer gewährt 
werden. Im übrigen entscheiden über Anträge auf 
Erlaß und Stundung sowie über die Niederschla
gung von Umlagen, soweit sich aus den Satzungen 

. nichts anderes ergibt, die gemeinschaftlichen Steuer-
verbände. 

3. T e i l : K i r c h g e 1 d 

Art. 21' 

Die gemeindlichen Steuerverbände können für 
ihre ortskirchlichen Zwecke mit Zustimmung des ge
meinschaftlichen Steuerverbands nach den folgenden 
Vorschriften Kirchgeld für das Kalenderjal1r er
heben. 

Art. 22 

(1) IG'rchgeldpflichtig. sind alle über 18 .Jahre 
alten Angehörigen der in Art. 1 genannten Gemein
schaften mit eigenen Einkünften, die im Bezirk des 
gemeindlichen Steuerverbands ihren ·Wohnsitz' oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Zu den eigenen 
Einkünften gehört auch der Unterhalt bei Tätigkeit 
im Haushalt oder im Betrieb des,jenigen, der den 
Unterhalt gewährt. 

(2) Wenn der Pflichtige in Bayern einen mehr
fachen Wohnsitz hat, so ist derjenige Steuerverband 
kirchgeld'berechtigt, in dessen Bezirk sich der Pflich
tige vorwiegend aufhält. 

(3) Maßgebend für die Kirchgeldpflicht und für 
die Kirchgeldberechtigurig sii1d die,, Ver häHnisse bei 
Beginn des Kalenderjahres, für das das Kii'chgeld 
erhoben wird. 

' 
Art. 23 

Von der Verpflichtung zur Entrichtung des 
Kirchgelcies sind befreit: 
a) Ehefrauen, die nicht dauernd· von ihrem Ehe

mann getrennt leben, wenn sie nicht eigene Ein
künfte aus nichtselhständiger Arbeit in einein 
dem Ehemann fremden Betrieb von mehr als 
1000 DM jährlich beziehen, 

b) Personen, dere1i Einkünfte ,jährlich 1000 DM 
nicht übersteigen. 

Art. 24 

(1) Die gemeindlichen Steuerverbände dürfen 
das Kirchgeld im allgemeinen nur in einem fiii:· alle 
Pflichtigen gleich hohen Betrag erheben, der 3 DM 
nicht überschreiten darf. Mit Genehmigung des ge
meinschaftlichen Steuerverbandes können sie jedoch 
ein höheres, nach dem Einkommen oder dem Ein
heitswert des Grundbesitzes zu staffelndes Kirch
geld-bis zum Höchstbetrag von 30 DM erheben. 

(2) Den Zeitpunkt der Fälligkeit des Kirch
geldes bestimrtrt der gemeindliche Steuerverband. 

Art. 25 

Ist die Ehefrau von der Kirchgeldpflicht befreit, 
so darf jeder beteiligte Steuerverband vom Ehe
mann nur die Hälfte seines vollen Kirchgeldes er
heben, wenn die Ehegatten verschiedenen Gemein
schaften angehören. Im übrigen gilt Art. 9 Abs. 2 . 
entspreehend. 

Art.26 

Das Kirchg·eld wird von den gemeiµdlichen 
Steuerverbänden verwaltet. Art.19 Abs.1 Nr. 1, 2, 
4, 5 und 6 und Abs. 2 gelten entsprechend. 

4. Teil: 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

'Art.27 

(1) Die Verteilung des Aufkommens an Kirchen
umlagen zwischen' dem gemeinschaftlichen .und den 
gemeindlichen Steuerverbänden bleibt dem gemein
schaftlichen Steuerverband überlassen. 

(2) Die gemeinschaftlichen Steuerverbände haben 
den Staatsministerien für Unterricht und Kultus 
und der Finauze~ das Aufkommen an Umlagen und 
a1~ Ki;chgeld alljährlich zum 1. Juli aiizuzeig·en; 

Art. 28 

Wer mit einer Kirchensteuer in Anspruch ge-
. nommen wird, hat der mit der Verwaltung der Um

lagen oder des Kirchgelds betrauten Stelle Auf
schluß. iiher seine Zug·ehörig·keit zu einer der in· 
Art. 1' genannten Gemeinschaft zu geben und die 
zur Festsetzung der Umlage oder des Kirchgelds er
forderlichen Erklärungen abzugeben. 

Art. 29 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus erläßt im Benehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen die zum Vollzug dieses Gesetzes er
forderlichen Ausführu.ngs- und überleitungsvor
schriften. 

Art. 30 

(1) Dieses Gesetz tritt am ........ in Kraft. 

· (2) Mit dem Inkrafttreten des, Gesetzes werden 
aufgehoben: 

1. Das Religionsgesellschaftliche Steuergesetz vom 
27. Juli 1921 (GVBL S. 459) 
in der Fassung der Ges·etze vom 21. Dezember 
1922 (GVBI.1923 S.13), 1. August 1923 (GVBL 
S. 351), 27. Juni 1927 (GVBL S. 223), 20. Mai 1935 
(GV'Bl. S. 429), 31. Mai 1939 (GVBL S. 213) und 
1. Dezember 1941 (GVBL S.169). 

· 2. Das Gesetz über die Erhebung von Kirchen
steuern, vom 1. Dezember 1941 (GVBL S. 169) in 
der Fassung des Gesetzes vom 30. September 1943 
(GVBL S. 141) und der VO. vom 21. Dezember 
1945 (GVBL 1946 S. 2·2). 



Begründung 

1. Vorgeschichte 

Das Kirchensteuerwesen war in Bayern in den J ah
ren 1934 ff. ganz wesen.tlich vereinfacht worden. Nach 
dieser Regelung. wurden die Kirchensteuern erhoben in 
der Form von Kirchenumlagen (als Zuschläge zu folgen
den Maßstabsteuern: Grund-, Haus-, Gewerbe-, Wander
gewerbe-, Reichseinkommen-, Vermög·ei1- und Körper
schaftsteuer) und des sogenannten Kirchgeldes, einer Art 
Kopfsteuer, deren Erhebung den Kirchengemeinden ein
geräumt, aber freigestellt war. Die Kirchenumlagen ein
schliefüich der damals neu eingeführten Kirchenlohn
steuer (Zuschlag zur Lohnsteuer) wurden von den Fi
nanzürutel'n verwaltet und eingehoben. 

Einen Bruch mit dieser Entwicklung bedeutete das 
Kirchonsteuergesetz vom 31. Mai 1939 (GVBI. S. 213), das 
als Maßstabsteuern für die Kirchenumlagen nur mehr 
die Einkommen- und Vermögensteuer belief!. Das Gesetz 
von 1941 beseitigte .dann infolge der fortschreitend kir
chenfeindlichen Einstellung des Staates nicht nur die 
Vermögensteuer als MaRstabsteuer, sondern auch die 
Verwaltung der Kirchenumlagen durch die Finanzämter 
und damit insbesondere die Kirchenlohnsteuer. Die V er
waltun g der Kirchensteuern war darnach ganz den Kir
chen überlassen, die dadurch gezwungen wurden, die 
,jetzt noch bestehenden eigenen Kirchensteuerämter ein
zurichten. 

Nach dem Zusammenbruch wurde durch Verordnung 
vom 21. Dezember 1945 (GVBI. 1946, S. 22) die Kirchen
lohnsteuer und das durch die nationalsozialistische Re
gierung beseitigte Steuerrecht der israelitischen Kultus
gemeinden ·wieder eingeführt, im übrigen aber der vor
herige Rechtszustand belassen. 

II. Notwendigkeit einer Gesetzesänderung 

Durch die wiederholten Ändernng·en· des Kirchen
steuergesetzes sind die geltenden Bestimmungen des Kir
chensteuerrechts sehr unübersichtlich geworden. Zu der 
Notwendigkeit einer Bereinigung aus diesem Grunde 
kommt nun noch das besonders nach der 'Währungs
reform immer dringender werdende Ersuchen der beiden 
grollen christlichen Kirchen hinzu, im wesentlichen den 
Rechtszustand, wie er etwa nach dem Kirchensteuergesetz 
von 1935 bestand, wiederherzustellen. Darüber hinaus er
suchen die Kirchen ihre vom Staat verliehene 8teuer
hoheit von den bisherigen Beschränkungen ganz zu be
freien. Diesen Wünschen hat der Entwurf sowohl aus 
steuerpolitische-n ·wie auch aus finanztechnischen Gründen 
nur zum Teil entsprechen können. · 

III. Derzeitige Rechtslage 

Die Bestimmungen des Religionsgesellschaftlichen 
Steuergesetzes - ReIStG. -, das auf Grund des Art. 137 
Abs. V, VI und VIII der Weimarer Verfassung und des 
§ 18 Abs. III der bayer. Verfassung von 1919 im Jahre 
1921 erlassen worden war, gelten in ihrer derzeitigen 
Fassung gemäß Art. 17 des Kirchensteuergesetzes von 
1941 nur mehr insoweit, als in ihnen a 11 gemein das 
Besteuerungsrecht der öffentlich-rech fliehen Religions
gesellschaften und Religionsgemeinden und der diesen 
gleichgestellten weltanschaulichen Gemeinschaften bzw. 
Gemeinden sowie Begriff und Organisation der religions
gemeinschaftlichen ·und religionsgemeindlichen Steuer
verbände geregelt sind. 

Das m a t er i e 11 e Kirchensteuerrecht ist in dem 
Kirchensteuergesetz vom 1. Dezember 1941/30. September 
1943 "(GVBI. S. 169/14f) in d. F. der schon erwähnten Ver
ordirnng Nr. 17 über die :8.ncj.erung des Kirchensteuei'
geseties vom 21. Dezember 1945 (G:VBI. 1946 S. 22) ent
halten. Hiernach sind die dort aufgeführten Religions-
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gemeinschaften (dieser Ausdruck ist ·nach dem Sprach-. 
gebrauch der buyer. Verfassung· von 1946 an die Stelle' 
der bisherigen Religions g e s e 11 s eh a f t e'n getreten) 
allein berech iig·t Kirchensteuern zu erheben. Gläubig·er 
sind die religionsi\\·enieinschaftlichen Steuerverbände, d. h. 
also der jeweilige Gesamt v e r'b an d einer Religions
gemeinschaft, dem allerdings die kath. Diözesen und die 
israelitischen Kultusg·emeindeu ausdrücklich gleichgestellt 
sind. 

Die Umlage ptlicht richtet sich in erster Linie nach 
der Religionszugehörigkeit und dem Wohnsitz (gewöhn
licher Aufenthalt) im Steuerverbandsbezirk. Heranzie
hung zur Einkommensteuer, sei es im ·wege der Veran
lagung oder des Lohnabzugs, ist eine weitere Vorausset
zung der Umlagepflicht. Nur im ersteren Fall wird die 
Umlage von den Religionsgemeinschaften selbst durch 
eigene Kirchensteuerämter erhoben. Berechnet wird die 
Kirchenumlage entweder aus der Einkommensteuer oder 
(bei nicht einkommensteuerpflichtigen Personen) aus der 
i.ohnsteuer. 

Die Höhe des Umlagesatzes wird von den Staats
ministerien für Unterricht und Kultus und der Finanzen 
auf Grund des nachgewiesenen Bedarfs für jedes Rech
nungsjahr neu festgesetzt. Die Höchstgrenze ist 10 v. H: 
Der Umlagesatz beträgt seit 1. April 1949 8 v. H„ üach
dem er vom 1. Oktober 1948 an von 4 auf 6 v. H. herauf
gesetzt worden w.<~r. 

Die 8teuerve~bände verwalten die Kirchenumlagen 
mit Ausnahme der wiedereingeführten Ki.rch ~nlohnst ,u.er 
selbst, im Ermittlungs- und Beitreibungsvel.'<ihre-. wer
den sie durch die Amtshilfe der Finanzbehör1.., unter-. 
stützt. 

Kir c h g e 1 d g'läubiger sind nur c1' reli1; "'s-
gemeindlichen Steuerverbände (Kirche»:_,:.., Jein den). .L 

Kirchg·eldpflicht setzt die gleiche ;:- . _Juliehe Beziehmib, 
zum Gläubiger voraus wie die Umlage, außerdem Voll
endung des 21. Lebensjahres, Bezug eigenen Eit.1kommens 
und Freiheit von del' Umlagepflicht. Umlage - und 
Kirchgeldpflicht hestenen ulso 1iicht 
neben ein an d"e r. 

Das Kirchgeld wird entweder uh; einfud1es Kird1geld 
mit 3 DM oder als ein nach dem Einkommen gestaffeltes 
Kirchg·eld in Sätzen zwischen 3 DM und 30 DM erhoben. 
Die gemeindlichen Steuerverbände verwalten das Kirch
geld selbst. 

Das Rechtsmittelverfahren -in Kirchensteuersacheil 
richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 
25. September 1946 (GVBI. S. 281) §§ 22 und 35 in ·Ver" 
bindung mit Art. 4 Ziff. 33 der Verordnung· Nr: 85 vom 
27. September 1946 (GVBI. S. 291). Darnach sind die Strei
tigkeiten über Kirehensteuern Anfechtungssachen, worauf 
noch in Art. 5 Ziff.13 der ·genannten Verordnung beson
ders hingewiesen ist. 

Der i n n e r k i r c h 1 i c h e F i n a n z a li s g l e i ·c· h 
ist Sache der einzelnen Ileligionsg·emeinschaften. · über 
ihn wie über das gesamte Steueraufkommen an Umlagen 
und Kird1geld ist den Staatsministerien für Unterricht 
und Kultus und der Finanzen alljährlich zum 1. Juli Mit
teilung zu machen. 

IV. Erläuterungen zum Gesetzentwurf 
. . 

Grundsätzlich ist an dem bisherigen Rechtsstand, il1s'
hesonderc am Prinz.ip -der Personenbesteuerurig· fest
gehalten worden. -- · · - - · 

An dem bereits ·eing·ebü:r;gerten Begriff der ,,Ki:r -
c h e n steuer" wurde festg-ehaJfen, obwohJ auch die üb
rigen öffentlich-1:echtlfrhen Religionsgemeinschaffen~ die 
nicht Kirchen_ irri_ ·sinne der have:dschen Verfossüng 
(Art. 142 ff.) sind,_ sowi~ die öffen"tlicli~rech-tiich~:ti ~~eit
anschaulichen Gemeinschaften nach "der :Verfassung und 
dem Gesetz stenerberechtigf sind.·· - · · · 



Die Festsetzung eines Mindestsatzes bei den Kirchen
umlagen wurde aus Gründen der sozialen Gcrcchtig·keit 
fallen gelassen. 

Mit der Wiedereinführnng· dei· Kirchengrundsteuer 
wird einem dringenden Wunsch der Kirchen Rechnung 
getragen. Die KirchengTtrndsteuer ist im Gegensatz zu 
den übrigen Kirchenumlagen als fakultative Steuerart 
vorg·esehen, deren Einzelregdung den Kirchen überlas
sen bleibt. Sie haben zu diesem Zweck eigene Steuqr
ordnung·en auf Grund der im Gesetz enthaltenen Er
mächtigung (Art. 17) zu erlassen. Auf diese Weise wer
den die Bedenken, welche einer staatlich geregelten Kir
chengrundsteuer entgegengehalten' wurden, ausgeräumt. 

Das Kirchg·eld kann wieder wie frü
her (1934-1939) neben den Kirchenumlagen 
er h o b e n w e r d e n. Auf diese v.,r eise ist den gemeind
lichen Steuerverbänden - unabhängig· vom innerkirch
lichen Finanzausgleich - ein Minimum an Steuereirinah~ 
men- gesichert, das zu1· Bestreitung der ortskirchlichen 
Bedürfnisse unbedingt notwendig ist. Neu ist, daß. die· 
Kirchgeldpflicht bereits vom vollendeten 18. Lebensjahr 
an besteht. 

Als Spruchbehörden in Kircheusleuersachen sind 
jetzt die F'inanzgerichie zuständig. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs ist 
folgendes zu sagen: 

A l' t. 1: Abs. 1 entspricht den einschlägigen V erfasc 
sungsvorschriften, nämlich dem Arf. i43 Abs. 3 BV und 
dem in Art. 140 GG. zum Bestandteil des Grundgesetzes 
erklärten Art.13? Abs. VI und VII der Weimarer Ver
fassung. Darübet hinaus ist der Zweck des Besteuerungs
rechts der Kirchen, Relig·ions- und weltanschau liehen Ge
meinschaften bezeichnet. 

Von einet Aufzählung· der iatsächlich das Besteue
rungsrecht ausübenden Gemeinschaften wurde abgesehen. 
Zur Zeit sind diese nur 

1. die Katholische Kirche, 
2. die Evangelisch-Lutherische Kirche, wekbe gleichzei

tig die Kirchensteuern für die Evangelisch-Reformierte 
Kirche mitverwaltet, 

3. die Altkatholische Kirche, 
4. der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden .. 

Die übrigen öffentlich-rechtlichen Gemeinschaften, 
nämlich die Methodistenkirche, die Vereinigung· der baye
rischen Mennonitengemeinden, die Russisch-Orthodoxe 
Kirche, die Freireligiöse Landesgemeinde, die Christian 
Science und die Neuapostolische Kirche nehmen dns Be
steuerungsrecht nicht in Anspruch. 

Absatz 2 regelt die Art des Besteuernngsrecht:;. Der 
Begriff „Kirchensteuern" umfafü einerseits die Kirchen- ' 
umlagen (Art. 6-20) als Zuschlag zur Einkommensteuer, 
zur Lohnsteuer und zum Grundsteuermeßbetrag, an
dererseits das Kirchgeld (Art. 21-26) als eine Art Kopf
steuer. 

A r t. 2 erhebt das Prinzip der Personenbesteuerung 
zur Norm. Die im Zusammenhang damit auftauchende 
Frage der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft (eine der 
Voraussetzungen für die Kirchensteuerpflicht) war früher 
nur teilweise geregelt (nur für den Austritt) in § 17 
Abs. III der bayer. Verfassung von 1919. Die bayer. Ver
fassung v.ou 1946, welche ihre Vorgängerin in Art. 186 
Abs. 1 als aufgehoben erklärt, enthält überhaupt keine 
Vorschrift darüber, Es ist daher notwendig; die entstan
dene Lücke wieder zu schließen. Die Bestimmungen ent
sprechen dem bisherigen Gewohnheitsrecht. Sie enthalten 
keinen Eingriff in das Gesetzgebungsrecht der Kirchen, Re
ligions- und weltanschaulichen Gemeinschaften, da sie nur 
für den staatlichen Bereich Bestimmungen über die Zu
gehörigkeit zu den genannten Gemeinschaften treffen. 

Ar t. 3 stellt heraus, wer im einzelnen Gläubiger der 
verschiedenartigen Kirchensteuern ist. 

Ar t. 4 klärt die Frage, wer gemeinschaftlidier und 
gemeindlicher Steuerverband ist. Gemeinschaftlicher 
Steuerverband ist in der Hegel der Gesamtverband einer 
Kirche, Religions- oder weltanschaulichen Gemeinschaft. 
Nur bei der katholischen Kirche treten aus kirchenrechi.
lichen Gründen an seine Stelle die einzelnen Diözesen. 

Gemeindliche Steuerverbände hedüi~fen uls 8teuer
gläubiger ebenfalls der Eigenschaft einer Körpel'schaft 
des öffentlichen Rechts, wie die gemeinschaftlichen Steuer
verbände. Die Verleihung erfolgte früher auf Grund § 18 
Abs. II der bayer. Verfassung von 1919 gemäß Ziffer 1 
der Entschließung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus über Umbildung· von Religionsgemeindeii 
öffentlichen Rechts vom 29. September 1923 (KMBl. S. 12?). 
Nachdem die frühere Verfassungsbestimmung in die Ii.eue 
Verfassung nicht Eing1mg gefunden hat, bedarf es einer 
Reg·elung· im Gesetz. 

· Art. 5 entspricht im wesentlichen dem Art. 3 RelStG. 
Unter dem Begriff „Satzung" ist wie bisher jedes eigene 
gesetzte Recht der betreffenden Gemeinschaft zu ver
stehen. Auf seine Bezeichnung' oder Rangstufe (z. B. Ge
setz, Verordnung, Erlaß, Satzung usw.) kommt es dabei 
nicht an;' 

Die in Abs. 1 Buchst. a vorgesehene Erleichterung· 
hinsichtlich des Erfordernisses der deutschen Staats
ang·ehörigkeit erscheint im Hinblick auf die besonderen 
Verhältnisse bei den israelitischen Kultusgemeinden not
wendig. 

A r t. 6 führt in Abs. 1 die Voraussetzungen der Um
lagepflicht für die Kircheneinkommensteuer und die 
Kirchenlohnsteuer auf. 

Abs. 2 dehnt diese Pflicht auf die auHerhalb Bayer~s 
wohnhaften Ang·ehörigen der betreffende11 Gemeinschaf
ten des Nachbarlandes aus für den Fall, daß mit dem 
Nachhal'land eine geg·enseitige Vereinbarung im Sinne 
des Art. 16 geschlossen ist (s. Beg·rünclung zu Art. 16). 

Abs. 3 regelt den Bemessungszeitraum. 

Zur Klarstellung wird noch bemerkt, daR bei Vor
liegen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen auch 
ein Ausländer umlagepflichtig· ist, vgl. E. des Bayer. 
ObLG. vom 2?. Oktober 1926 im BVBL 192? S. 15. 

A r t. ? regelt den Erhebungszeitraum für die Kir
d1eneinkommen- und die Kirchenlohnsteuer. 

Art. 8 überläHt die Bestimmung der Höhe des Umlage
satzes den beteiligten gemeinschaftlichen Steuerverbän
den. Dies entspricht einem ausdrück:lidlCn Wunsch der 
Kirchen. Der festgesetzte Umlagesaiz hat jeweils bis a.uf 
weiteres d. h. bis er wieder neu festgesetzt wird, Gel
tung. Nur für den Fall, dall unter den gemeinschaftlichen 
Steuerverbänden keine Einigung über einen einheitlichen 
Umlagesatz zustande kommt, steht den beteiligten Staats
ministerien das Recht zu, einen Einheitssatz verbindlich 
festzulegen. Er kann jedoch durch einen einheitlichen 
BeschluH der gemeinsdiaftlichen Steuerverbände wieder 
geändert werden. 

Yon der Bestimmung von Einheitssätzen ~onnte an-
. gesichts der Beteiligung der Arbeitgeber und der staat

lichen Finanzämter bei der Erhebung der Kirchenlohn
steuer nicht abgesehen werden. Die Höchstgrenze des 
Umlag·esatzes ist unverändert geblieben. 

Art. 9: Die Besteuerung der konfessionell gemisch.
ten Ehen wird in der Weise durchgeführt, wie sie aus 
praktischen Gründen tatsächlich bisher schon gehandhabt 
worden ist. Darnach erfolgt auch im Falle der Zusam
menveranlagung keine Ausscheidung nach Kopfteilen 
mehr. Sowohl die Kircheneinkommensteuer wie aucli die 
Kirchenlohnsteuer wird nunmehr jeweils halbiert, gleich 
ob beide Ehegatten oder nur ein Teil von ihnen. einer 
umlagebered1tigten Gemeinschaft angehört. Kinder blei
ben dabei ausnahmslos auller Betracht. 



Ai· f. 10 .. Nur im ,Falle der Zusammenveranlagung sind 
beide Ehegatten Gesamtschuldner. Leben sie dauernd ge
trennt, dann wird jeder einzelne voll veranlagt und da
mit auch jeder einzelne voll zur Kircheneinkommen-
steuer hcr1~ng·ezogen. · 

A r t. 11 entspricht dem § 7 der V. von 1945. 

Ar i. 12 entspricht dem § 9 der V. von 1945. 

Art. 13 entspricht den §§ 3 Abs. TI und 6 Abs. I der 
V. von 1945. 

Art. :14 .cntspric-ht dem§ 6 Abs.Hl der V. von 1945. 

Art. 15: Nachdttm die Zahl der steuerbe1·cd1tigten 
Gemeinschaften in Bayern bereits jetzt nuf elf angewaeh
sen ist und sich weiter erhöhen kann, wiire es für diP 
Arbeitnehmer und audi für die staatlichen Finanzämter 
eine zu grolle Belastung, wenn sie für n 11 e und damit 
auch für d.ic zum Teil sehr kleinen Gemeinschaften die 
Kirchenlohnsteuer gesondert abführen und verwalten 
miifHen. Die Forderung einer Mindestmitgliederzahl er
scheint daher angebracht. In Abs. 2 wurde für die un
mittelbar betroffene altkatholische Kil'che und den Lan
desverband der israelitischen Kultusgemeinden eine Aus-
nahmeregehmg· geschaffen. · 

über 25 000 Mitgliede1· haben in Bayern nur die Ka
tholische Kirche; (6,6 Mill.) und die Evnng.-Luth. Kirclw, 
welche zug·leich die Steuern für die Evang.-Hel'ormie.rtc 
Kirche mitverwaltet (insgesamt 2,3 Mill.). 

Art. 16 bringt eine Regelung·, die vor allem fiil' cliP 
Grenzgebiete des Landes wichtig ist uJJCl zur Verein
fachung des Verfahrens beitragen soll. Es wird deshalh 
angestrebt werden, mit allen angrenzenden Ländern eine 
gegenseitige Vereinbarung des Inhalts zu sclilieRen, da(l 

.alle innerhalb eines Landes beschäftigten lohnsteuer
pfliditigen Arbeitnehmer von den betreffenden. Gemein
schaften dieses Landes zur Kirchenlohnsteuer heran
gezogen werden. Nur soweit keine sokhe geg·enseitige 
Vereinbarung besteht, wird die Eingangsbestimmung des 
Abs. 1 wirksam. Der Unterschied zwischen den Absät
zen 1 und 2 liegt kl~rz gesagt darin, daß i11 Abs. 1 der 
Arbeit geb er außerhalb Bayerns seinen Sitz hat, in 
Abs. 2 dagegen der Arbeit n e }1 m er (siehe auch BegTlin
dung zu Art. 6 Abs. 2). 

A r t. 17 Abs. 1 ·bringt die Ermächtigung clel' in Art. 1 
genannten Gemeinschaften zum Erlaß eig·ener Steuerord
nungen zum Zweck der Erhebung von Kirchengrund
steuer. Diese Steuerordnungen müssen den in der Ent
scheidung des Bayer. Verfassungsgerichtshofes vom 
13. Oktober 1951 (GVBl. 1952 S. 1) aufgefiihrten rechts
staatlichen Grundsätzen Rechnung tragen. 

Abs. 2 setzt bezüglich des Umfangs der Kirchengrund
steuerpflicht gewisse G1·enzen. Diese Vorschrift ist mi1 
den betreffenden Bestimmungen der übrigen deutschen 
Länder abgestim,mt. Grundbesitz, der einer Person ge
hört, die in Bayern nicht ihren .Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt hat, fällt schon wegen des geltenden 
Prinzips der Personenbesteuerung (Art. 2) nicht darunter. 
Die Umlagepflicht bemißt sich nach dem Grundstücks
eigentum, das hier als sog. wirtschaftliches Eigentum im 
Sinne des § 11 des Steueranpassungsgesetzes verstanden 
>yird (vgl. Art. 19 Ziff. 4). . 

Abs. 3 bringt die Festsetzung der Höchstgrenze rles 
Umlagesatzes für die Kirchengrundsteuer. 

Abs. 4: Hier kommt vor allem die i'vfitieilung über 
die festgestellten Grundstenermeßbeträge in Betracht. 

Abs. 5 ermöglicht den zuständigen l\foiisterien die 
Prlifung der . Steuerordnungen und ihrer. Änderungen 
noch vor ihrem Inkrafttreten. 
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A.r t 18: Die Kircheneinkommensteuer, cl.ie Kirchen· 
grundsteuer und im Ausnahmefall auch die Kirchenlohn
steuer werden von den gemeinschaftlichen Steuerverbän
den selbst verwaltet, d.h. festgesetzt, eingefordert und 
erhoben. Auch die Festsetzung, Einforderung und Erhe
bung' der Voranszahhmgen obliegt den gemeinschaft
lichen Steuerverbänden. Sie können jedoch beim Staats
ministerium der Finanzen den Antrag· stellen, die V er
waltnng der Kircheneinkommensteuer den Finanzämtern 
zu übertragen (vgl. § 18 Ziffer 4 Satz 1 AO.). Bei der 
Katholischen Kirche bedarf es hierzu eines gemeinsamen 
Antrags sämtlicqer Diözesen (vgl. § 4 Abs. 1). Die Be
schränkungsvorschrift des Satzes 3 entspricht derjenigen 
in Art. :15 Abs. L Einer Ausnahmebestimmung wie in 
Art. 15 Abs. 2 bedarf es hier niclli, weil bisher für keine 
Gemeinschaft die Kircheneinkommenstener von den staai
lichen Finanzämtern verwaltet wurde. 

Im BeilreibungsYer fahren . sind die gemeinschaft
lichen Steuerverbände auf die Amtshilfe der staatliche.n 
Finanzämter ang·ewiesen. 

Von dei· Aufg·abe der staatlichen Finanzämter, die 
Kirchenlohusteuer zu vel'walten, ist das Erstattungs
verfahren ausg·enommen, soweit die Erstattung· nicht im· 
Zusammenhang· mit dem Lohnsteuer-] al1resausgleich er
folgt. Da seine Durchfülnung also in der Regel den g·e
meinschaftlichen Steuervetbänden obliegt, haben sich die 
Satzungen der gemeinschaftlichen Stenerve ~bände au eh 
auf dieses Gebiet zu erstrecken. '\ 

Art. 19 erklärt verschiedene allgemeine st~\ ·echt
liche, Bestimmungen der AO. usw. für entspreche. an
wendbar. Es handelt sich dabei insbesondere um cfi~ 'c_ 

griffsbe_stimmung des Steuerpflichtigen, die Vorsdirü\ . 
liber Vertretungs- und Vollmachtverhältnisse. Verjäl „. 
rung, Rechtsmittel, Beitreibung sowie die Entstehung de~, 
Steuerschuld, die Gesamtschuldnerschaft; die Zurechnung, 
den Übergang· der Steuerschuld auf die Rechtsnachfolger, 
den Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, die Be
triebsstätte, die Art der Zustellung, ferne1· die Verzugs
uncl 8tundungszinsen. 

Bisher waren die Ve1·jährungsvorschriften der Art. :124 
11ncl 125 des AGBGB. maßgebend. 

Durch Ziff. 2 wird allgemein die Zuständig·k'eit der 
Finanzg·erichte begründet. 

Art. 20 entspricht dem Art. 4 Abs. III KStG. mit der· 
i\faßgabe, daß der Erlaß der Kirchenumlage stets dem 
gemeinschaftlichen Steuerverband liberlassen bleibt, auch 
wenn die Einkommen-, Lohn- oder Grunds-teuer schon 
erlassen ist. Mit dieser Abweichung von der frliheren 
Vorsch.rift soll YCl'hindert werden, dail ein Gnadenerweis 
de1· staatlichen oder gemeindlichen Steuerbehörde auch 
die g·emeinschaftlichen Steuerverbände bindet. Der Be
griff „Erlaß." is! hie!' im gleichen Sinn wie in § :131 AO. 
gebraucht. 

Nad1 Abs. 2 können die Finanzämter solche Umlagen, 
welche sie selbst ver>rnlten, im Anschluil an die Stun
dung der Mailstabsteuer. selbst stunden. Dies ist im ln
lcresse der Verwaltungsvereinfachung erforderlich. 

Art. 21: Mit dieser Vorsclni.ft ist die im KStG. feh
lende Zweckbestimmung des Kirchgeldes wieder zum 
Ausdruck gebracht. Auflerdem ist allgemein die Zustim
mnngspflicht des gemeinsdrnftlichen Steuerverbandes ein
geführt. Der Erhebungszeifraum ist dem für die Kirchen
umlagen angeglichen. 

Art. 22 entspricht dem ArL 10 KStG.; doch tl'itt die 
Kirchgeldpflicht nunmehr bereits mit dem vollendeten 
18 .. Lebensjahr ein und entfällt nicht mehr für die Um
lagepflichtigen. 



Art. 23: Von der Kirchgeldpflicht sind alle Pm:sonen, 
deren jährliche Einkünfte 1000 DM nicht übersteigen, be
freit; desgleichen alle Ehefrauen, die nicht dauernd von 
ihrem Ehemann getrennt leben, es sei denn, daR sie aus 
nichtselbständiger Arbeit in einem dem Ehemann frem
den Betrieb eigene Einkünfte von me.hr als 1000 DM 
jä.hrlich beziehen (vgl. § 26 ESiG. und § 43 EStDV.). 

Art. 24: Der Höchstbetrag des einfachen Kirchgeldes 
beläuft sich auf jährlich 3 DM. Die Erhebung von er

.höhtem (gestaffeltem) Kirchgeld durch die gemeindlichen 
Steuerverbände ist nur möglich, wenn der gemeinschaft
liche Steuerverband die Genehmigung hieq:u erteilt hat. 
Der Beschluß über die Erhebung von erhöhtem Kirchgeld 
muR den in dei· Entscheidung des Bayer. Verfassungs
gerichtshofes vom 13. Oktober 1951 (GVBL 1952 S. 1) auf
geführten rechtsstaatlichen Grundsätzen Rechnung tragen. 

Art. 25: Bei gemischten Ehen gilt wieder der Grund
satz des Art. 9. 

Art. 26: Das Kirchgeld wird von den g·emeimllichen 
Steuerverbänden selbst festgesetzt, angefordert und er
hoben. Auch für Kirchgeldsachen sind nunmehr die Fi
nanzgerichte zuständig. Damit entfällt für die. Verwal
tungsgerichte jede Zuständigkeit in Kirchensteuetsachen. 

Art. 2?: Der sogenannte innerkirchliche Finanzaus
gleich, bei der Katholischen Kirche auch der Ausgleich 
unter den einzelnen Diözesen, ist eine Angelegenheit des 
Selbstverwaltungsrechts der betreffenden Gemeinschaften. 

Die Anzeigepflicht über das jährliche Kirchensteuer
aufkommen entspricht der. bisherigen Rechtslage (Art. 16 
Abs. II KStG.). , 

Art. 28 entspricht dem Art. 15 KStG. 
A r.t. 29: Die Ermächtigung soll dazu dienen, die er

forderlichen Ausführungs- und überleitungsvorschriften 
e.rlassen zu können. 

Art. 30: Da:s Inkrafttreten zu Beginn eines Er
hebungszeitraumes (Kalenderjahr) wäre am · zweckmä
fügsten. 

/ 


